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Innere Sicherheit

Definition und Abgrenzungen
Bei der Beurteilung von Sinn und
Zweck der verdeckten Ermittler ist eine
korrekte Definition und Abgrenzung
wichtig. Besonders in der veröffentlich-
ten Meinung herrscht eine Begriffsver-
wirrung, welche das Problemverständ-
nis erschwert. Gebräuchliche Bezeich-
nungen für den verdeckten Ermittler
sind heute beispielsweise: Spitzel,
Agent, verdeckter Fahnder, Informant,
Gewährsmann, Insider, Polizeispitzel,
agent provocateur, V-Personen, Under-
cover Agent (UCA) und ähnliche. Die
Begriffsunsicherheiten ergeben sich ei-
nerseits aus der mangelnden Fachkennt-
nis und andererseits aufgrund der viel-
fältigen vorhandenen Erscheinungsfor-
men des Einsatzes solcher Ermittler. In
Europa sind in dieser speziellen Ermitt-
lungstätigkeit jedoch zwei grundsätzlich
verschiedene Personengruppen tätig,
vereinfacht ausgedrückt: die Nicht-Poli-
zeibeamten und die Polizeibeamten.

Als Informanten sind Personen zu be-
zeichnen, die aus eigener Initiative der
Polizei im Einzelfall Hinweise liefern,
also nicht Polizeibeamte sind, sondern
nur kurz und fallbezogen mit der Polizei
zusammenarbeiten. Die VP (Vertrauens-
person) steht ebenfalls - wie der Infor-
mant - deutlich ausserhalb der polizei-
lichen Organisationsstruktur. Es sind je-
doch Personen, die zu speziellen Poli-
zeibeamten regelmässige vertrauliche
Kontakte unterhalten. Diese polizei-
lichen 'Mitarbeiter' werden für die prä-
ventive und/oder repressive Kriminali-
tätsbekämpfung und Beschaffung von

Infor-
matio-
nen zur
Lage-
beurtei-
lung
oder von
Beweis-
mitteln
gezielt
eingesetzt. Der Informant und die VP
unterstehen dem Strafgesetzbuch so wie
jeder andere Bürger, strafverfahrens-
rechtlich sind sie den Zeugen gleichge-
setzt und strafprozessual stehen ihnen
keine Befugnisse zu. Daraus ergibt sich
im Gegensatz zur zweiten Gruppen für
den Informanten und die VP die Pflicht
zu auftragsgemässen Handeln ohne ei-
gene Entscheidungskompetenz.

Deutlich von der beschriebenen Perso-
nengruppe abzugrenzen sind Polizeibe-
amte, die unter einer Legende in die Nä-
he von Personen, in Gruppen oder Fir-
men eingeschleust werden und als ope-
rative Ermittler tätig sind. Für diese Art
des Einsatzes des verdeckten Ermittlers
hat sich im deutschen Sprachraum weit-
gehend der englische Begriff Underco-
ver Agent (UCA) eingebürgert und wird
entsprechend auch in der Kriminalistik
verwendet. Besonders in der Schweiz
werden aber leider für diese Aktivitäten
auch andere, missverständliche Be-
zeichnungen benutzt: so etwa in Zürich
das Wort Insider oder bei der in der
Schweiz bevorstehenden Gesetzesneu-
regelung das Wort V-Männer, wie wenn
V-Frauen ausgeschlossen wären.

Die beschriebene Zweiteilung ist aus
vielerlei Sicht von Bedeutung und sollte
bei der Bearbeitung der Thematik stets
beachtet werden, da die Voraussetzun-
gen und Grundlagen (Ausbildung, Ein-
bindung in einen staatlichen Apparat,
gesetzliche Grundlagen, Herkunft und
Umfeld usw.) der beiden Personengrup-
pen bezüglich Einsatz und Verantwort-
lichkeiten vollständig unterschiedlich
sind.

VP- und UCA-Führung
Der Einsatz eines verdeckten Ermittlers

(VP und UCA) unterliegt einem
beauftragten und meistens
besonders ausgebildeten Po-
lizeibeamten. Die Aufgaben
des VP- und UCA-Führers
sind äusserst vielfältig und
verantwortungsvoll. Dazu
gehören administrative und
umfassende Personenabklä-
rungen für die Auswahl der
VP oder des UCA's, das An-
legen eines Personenprofils,
das Öffnen eines speziellen
Dossiers mit entsprechender
Personenlegende, der Aufbau
eines Vertrauensverhältnisses
zwischen Ermittler und Füh-
rer mit entsprechender Ver-
traulichkeitserklärung, spe-

zielle Ausbildung und Beleh-
rung vor dem Einsatz, Kontaktpflege
über den Einsatz hinaus ins Privatleben
des Ermittlers (mit kriminaltaktischen
und fürsorgerischen Absichten), stetige
Überprüfung der Vertraulichkeitserklä-
rung sowie der beschafften Informatio-
nen und Beweise mittels besonderen
Massnahmen (Post- und Telefonüberwa-
chungen u.ä.). Diese vielfältige Aufga-
benstellung fordert vom VP- und UCA-
Führer eine sehr hohe ethische Grund-
haltung, breite berufliche Fachkennt-
nisse und insbesondere kommunikative
Fähigkeiten mit gutem Einfühlungsver-
mögen. Da vielerorts die Ausbildung
von solchen Führern noch nicht oder nur
in rudimentärer Art durchgeführt wird,
bestehen in Europa bezüglich der Qua-
lität der Führer grosse Unterschiede, die
sich auch unweigerlich auf den Einsatz
auswirken.

Identitätsprobleme
Unter der Voraussetzung, dass der Ge-
setzgeber es mit dem Einsatz von ver-
deckten Ermittlern ernst meint, ist deren
wahre Identität aus mancherlei Gründen
geheim zu halten. Die Person wird unter
keinen Umständen in den Ermittlungs-
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Die Botschaft zum Bundesgesetz über die verdeckte Ermitt-
lung datiert vom 1. Juli 1998. Am 24. Mai 2002 gaben die Kom-
missionen für Rechtsfragen bekannt, dass sie die Beratungen
zu diesem Gesetz nun abgeschlossen hätten. Bereits vorher,
am 30. April 2002, hat das Bundesamt für Polizei das Organi-
gramm der neuen Hauptabteilung Bundeskriminalpolizei auf
dem Internet aufgeschaltet, laut welchem es eine Abteilung
Spezialeinsätze mit einem Kommissari-
at «Verdeckte Ermittlungen» gibt. Das
Gesetz ist jedoch noch nicht in Kraft.
Also genug Gründe sich Gedanken
über den «verdeckten Ermittler» zu
machen.
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akten namentlich erwähnt und das Auf-
treten als Zeuge vor Gericht ist strikt
auszuschliessen oder nur unter besonde-
ren Vorkehrungen (anderer Raum
mittels einer Mikrophon- und Lautspre-
cheranlage mit verzerrter Stimme, oder
ähnliches) tolerierbar. Die Enttarnung
einer aktiven VP oder eines UCA's kann
die eingesetzte Person an Leib und Gut
sehr gefährden und zu schweren Ver-
trauenskrisen zwischen Polizei und Ju-
stiz oder in der Gesellschaft führen.

Die Verwässerung dieser Grundsätze
führt zudem immer wieder dazu, dass
von der Polizei wohl verdeckte
Ermittler eingesetzt werden, de-
ren Informationen aber lediglich
indirekt verwendet oder durch
weitere andere Beweismittel ab-
gedeckt werden. Dieses Vorge-
hen ist aus staatspolitischen
Überlegungen zu verurteilen, da
damit der heikle Einsatz von ver-
deckten Ermittlern der wichtigen
Kontrolle durch übergeordnete
Instanzen, wie etwa den Kom-
missionen der Judikative und
Legislative, entzogen wird.

Strafrechtsverletzungen
Die Art und Weise des Einsatzes
des verdeckten Ermittlers, insbe-
sondere im Graubereich der
Strafrechtsverletzungen, gibt po-
lizeiintern (hier hauptsächlich
zwischen Ermittler und Ermitt-
ler-Führer) wie auch -extern
(zwischen Politikern) immer
wieder zu Diskussionen Anlass.
Die gerade in diesem heiklen
Punkt fehlenden Verhaltensricht-
linien wirken sich negativ aus.
Wer glaubt und argumentiert, der
Einsatz des verdeckten Ermittlers ohne
Gesetzesübertretung sei möglich, der ist
nicht fachkompetent oder verneint be-
wusst den Einsatz. Das alltägliche, nor-
male Verkehren in den vorgegebenen
kriminellen Szenen setzt eine Vielzahl
von gesetzlichen Übertretungen (bei-
spielsweise Geschwindigkeitsübertre-
tungen, Haschisch rauchen usw.) voraus.
Für die nötige Gruppenakzeptanz ist oft
sogar ein Verhalten des Ermittlers nötig,
das Straftaten im Bereich der gesetz-
lichen Vergehen (wie die Beteiligung an
Diebstählen und Einbrüchen oder Ko-
kainkonsum usw.) nötig macht.

Diese Akzeptanzvoraussetzungen sind
bekannt und erklärbar sowie in der inter-
nationalen Fachliteratur auch weitge-
hend beschrieben. In diesem Graube-
reich setzt auch die Kritik der Justiz ein.

Laut schweizerischer Bundesgerichts-
praxis ist gegenwärtig der Einsatz der
verdeckten Ermittler im Rahmen der
Strafverfolgung grundsätzlich möglich.
Die verdeckten Ermittler dürfen jedoch
nur eine passive Rolle spielen und nicht
so weit gehen, eine deliktische Tätigkeit
auszulösen. Genau in der Nichtdefini-
tion der passiven Rolle liegt der schwie-
rige Spielraum: passiv in der Gruppe
mitspielen, bis wohin? Bis zum Rotlicht
überfahren? Bis zum Einbruch? Bis zum
Raubüberfall? Bis zum Frauenhandel
(Zuhälterei)? Bis zur Schutzgelderpres-

sung? Ein in eine Schutzgelderpresser-
bande eingeschleuster verdeckter Er-
mittler hat zum Ziel, Beweise für die
Schutzgelderpressung zu beschaffen. Er
wird also weniger schwere Delikte, die
eine solche Bande zweifellos ausführen,
im Rahmen seines Auftrages in 'passiver
Rolle' begleiten. Ein auf eine terroristi-
sche Organisation angesetzter verdeck-
ter Ermittler muss für die Gruppenak-
zeptanz ebenso in 'passiver Rolle' eine
Vielzahl verschiedene Delikte mitbege-
hen, damit das polizeiliche Ermittlungs-
ziel erreicht wird. Jede andere Betrach-
tungsweise sieht am Problem vorbei,
will die Tatsachen nicht wahrnehmen
oder sie verneinen.

In diesem Zusammenhang ist deutlich
ersichtlich, dass dem Einsatz des UCA
(Polizeibeamten) gegenüber der VP

(Nicht-Polizeibeamten) der Vorrang zu
gewähren ist. Der UCA verfügt über viel
weitgehendere Kompetenzen und Mög-
lichkeiten, um im richtigen Augenblick
den Einsatz abzubrechen und schwere
Verbrechen zu verhindern.

Schlussfolgerungen
Der Einsatz verdeckter Ermittler, die
Post- und Telefonüberwachung, die Ver-
wendung technischer Überwachungs-
mittel, die spezielle Zeugenschutz- oder
Kronzeugenregelung sind besonders im
deutschsprachigen Raum umstritten. In

anderen europäischen Ländern
gehört der Einsatz von VP's
oder UCA's zum kriminalisti-
schen Alltag.

Zweifellos ist der Einsatz
verdeckter Ermittler etwas
Spezielles. Die Gefahr besteht
letztlich darin, das unter ge-
wissen Umständen Straftaten
selbst produziert oder provo-
ziert werden und sich die Poli-
zei damit in Widerspruch zur
Strafverfolgung setzt. Ansätze
einer Gefährdung demokrati-
scher Grundrechte bestehen
auch darin, dass sich bei man-
gelnder Kontrolle Polizeikom-
missariate zu einer Art Sonder-
polizei entwickeln. Solche
meistens von grundsätzlich
polizeikritischen Kreisen vor-
gebrachten Argumentations-
weisen führen jedoch bei der
Bekämpfung der Kriminalität
nicht weiter. Sie berücksichti-
gen insbesondere nicht, dass
der Gebrauch von VP's und
UCA's nur bei besonders ge-
fährlicher und/oder schwer

aufklärbarer Kriminalität oder für scha-
denverhütende Lagebeurteilungen er-
folgt.

Staatspolitisch fragwürdig und unver-
antwortlich ist nicht der Einsatz des ver-
deckten Ermittlers, sondern die fehlende
oder mangelhafte gesetzliche Regelung,
die ungenügende Ausbildung der beauf-
tragten Personen und die dürftige Kon-
trolle. Die ungenügenden Normen füh-
ren zu einem unklaren Auftrag, sie ge-
fährden die eingesetzten Personen, för-
dern Einsatzinterpretationen und damit
schlechte Ergebnisse, beeinträchtigen
die Unterstützung durch politisch Ver-
antwortliche und führen schliesslich zu
einem Vertrauensverlust in der Bevölke-
rung. Demnach wäre es an der Zeit, dass
das neue Bundesgesetz endlich in Kraft
gesetzt werden kann. !

Die Enttarnung kann für den «Verdeckten Ermittler» den
Tod bedeuten, sie muss unbedingt verhindert werden.


